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RS OGH 1991/1/28 Bkd101/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1991

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 K

Rechtssatz

Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts an einer bedenklichen Finanz - Transaktion (Behebung von ca zehn Millionen US -

Dollar in Dollarbanknoten von Fremdwährungskonten, deren mehrtägige Deponierung in hiezu angemieteten

Banksafes und anschließende Umwechslung der Dollarnoten in Schilling, die auf anonymen Sparbüchern und Roll -

over Zerti<katen angelegt wurden) begründet die Disziplinarvergehen der Berufsp>ichtverletzung und der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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